
ABTEILUNGSORDNUNG | VOLLEyBALLABTEILUNG
1. Die Volleyballabteilung ist eine rechtlich unselbständige Abteilung des  

Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V. (TUS Rüppurr).
2. Von der Volleyballabteilung werden für Ihre Mitglieder die Sparten angeboten. 
 • Wettkampfsport Halle 

• Beachvolleyball und 
• Freizeitvolleyball

 Die einzelnen Sparten können in Form von Unterabteilungen organisiert werden.
3. Es gelten die Ordnungen des Deutschen Volleyballverbandes und des Nordbadischen Volleyballverbandes.
4.	 Die	Organisation	der	Abteilung	wird	in	einem	»Organisationsleitfaden« beschrieben.
5. Die Spielerlaubnis	beginnt	nach	Eintritt	in	den	TUS	Rüppurr	und	nach	Entrichtung	der	jeweiligen	 

Mitgliedsbeiträge. Die Volleyballabteilung kann zum Nachweis Mitgliedsausweise ausgeben.
6. Ein- und Austritt sowie Ausschluss erfolgt in entsprechender Anwendung der hierfür vorgesehenen  

Regelungen der Vereinssatzung.
7.	 Jährlich	findet	mindestens	eine	Abteilungsversammlung	statt,	deren	Zeitpunkt	rechtzeitig	in	den	 

Vereinsmitteilungen	oder	per	schriftlicher	Einladung	veröffentlicht	wird.	Hierzu	wird	vom	Abteilungsleiter	ein	Vertreter	
des Vereinsvorstandes eingeladen. Über die Abteilungsversammlung ist ein Protokoll	zu	führen,	eine	Abschrift	erhält	
der Vereinsvorstand.

8. Der Abteilungsleiter und sein Stellvertreter werden von der Abteilungsversammlung mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder auf zwei Jahre gewählt. Die Wahl des Abteilungsleiters und seines Stellvertreters soll nicht im 
gleichen Jahr erfolgen.

9. Der Abteilungsleiter ernennt in die erweiterte Abteilungsleitung weitere Personen als
	 • Sportwart 

• Jugendwart 
• Schriftführer 
• verschiedene	Beisitzer	gem.	den	Aufgabenbereichen	des	»Organisationsleitfadens«

10. Die	Zulassung	von	Übungsleitern wird durch die Abteilungsleitung im Einvernehmen mit dem  
Vereinsvorstand vorgenommen.

11. Die Beachvolleyballanlage wird vom TUS Rüppurr betrieben. Der Volleyballabteilung obliegt die Sorge  
um	den	Spielbetrieb	auf	der	Beachvolleyballanlage.

12. Der Spielbetrieb auf der Beachvolleyballanlage wird nach einer von der Abteilungsversammlung  
beschlossenen Spiel- und Platzordnung durchgeführt.

13.	Die	Volleyballabteilung	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Vereinsvorstand	und	dessen	Zustimmung	eine	 
Beitragsordnung	erstellen.	Beiträge	werden	dann	im	Rahmen	dieser	Beitragsordnung erhoben.  
Im übrigen gilt die Satzung und die Ordnungen des TUS Rüppurr.

14. Diese Ordnung bedarf der Genehmigung des Vereinsvorstandes. 
 Änderungen dieser Ordnung sowie der Spiel- und Platzordnung	sind	von	einer	Zweidrittelmehrheit	 

der anwesenden Mitglieder in der Abteilungsversammlung zu beschließen und dem Vereinsvorstand zur  
Genehmigung vorzulegen. Änderungsanträge müssen spätestens zwei Wochen vor  
der	Abteilungsversammlung	dem	Abteilungsleiter	schriftlich	vorliegen.	

 Änderungen des Organisationsleitfadens	werden,	soweit	es	sich	nicht	um	Änderungen	der	darin	enthaltenen	Bestim-
mungen	handelt,	von	der	erweiterten	Abteilungsleitung	vorgenommen.	Änderungen	der	 
Bestimmungen	des	Organisationsleitfadens	werden	von	der	Abteilungsversammlung	mit	einfacher	Mehrheit	der	
anwesenden Mitglieder beschlossen.

Karlsruhe	Rüppurr,	den	8.	Oktober	1998

Turn- und Sportverein 1874 
Rüppurr e.V.
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